
7. Qualitätssicherung und Erfolgskontrolle

7.   Qualitätssicherung und Erfolgskontrolle 

Die in Nr. 2.3 genannten Ziele werden hinsichtlich der Zielerreichung und der Wirksamkeit der getroffenen 
Maßnahmen evaluiert.

7.1   Kennzahlengestütztes Controlling 

1Im Rahmen des kennzahlengestützten Controllings der Forstverwaltung werden insbesondere die 
nachfolgenden Mengenkennzahlen laufend erfasst:

–  Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Waldführungen, 
 
–  Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an Walderlebnistagen und Waldjugendspielen,

 
–  Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an sonstigen waldpädagogischen 
Veranstaltungen,

 
–  Anzahl der sonstigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an waldpädagogischen Veranstaltungen,

 
–  Anzahl der Besucherinnen und Besucher der WPE und

 
–  Anzahl der Übernachtungen an einer WPE.

 
2Die erfassten Daten dienen der Steuerung der Zielerreichung und der Dokumentation der Leistung. 3Die 
unterjährige Auswertung von Kennzahlenberichten mit Plan-Ist-Vergleich gibt dem StMELF und der 
Bereichsleitung die Möglichkeit, bei Bedarf Steuerungsmaßnahmen einzuleiten. 4Zur weiteren 
Unterstützung der Steuerung wird vom StMELF halbjährlich ein Ämtervergleich erstellt (unter anderem 
Schülerquote, Teilnehmende im Revierdurchschnitt).

7.2   Evaluierung von waldpädagogischen Veranstaltungen 

1Die in der Waldpädagogik tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich regelmäßigen Evaluierungen 
unterziehen, um ein fortlaufend hohes Niveau des Bildungsangebots sicherzustellen. 2Der Leitfaden für 
Forstliche Bildungsarbeit bietet für diesen Zweck ein eigenes Kapitel mit zahlreichen zielgruppengerechten 
Evaluierungsmethoden. 3Zusätzlich kann jede waldpädagogische Veranstaltung der Forstverwaltung in den 
Revieren und an den WPE von den Leiterinnen und Leitern der Teilnehmergruppen (z.B. Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und Erzieher) unmittelbar bewertet werden. 4Hierzu steht ein standardisierter Fragebogen zur 
Verfügung, der direkt an die Leiterin oder den Leiter der Veranstaltung zurückgegeben oder -gesandt 
werden soll (Anlage).


